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Landkreis Vorpommern-Greifswald, 17464 Greifswald, PF 11 32

Amt Züssow
für die Gemeinde El FIN
Frau Gurr BD
Dorfstraße 6
17495 Züssow c
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)o: 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Ao, Mi, Fr nach Vereinbarung

Aktenzeichen: 02609-22-46 Datum: 21.09.2022

Grundstück: Groß Kiesow, OT Groß Kiesow,

Lagedaten: Gemarkung Groß Kiesow, Flur2, Flurstücke 179/3, 180/3, 180/4

Vorhaben: 1. Änderung des Teilflächennutzungsplanes der Gemeinde Groß Kiesow für die Ortsteile Groß Kiesow
und Schlagtow i.V.m. B-Plan Nr. 4 “PV-Anlage südlich der Sandgrube“
hier: Beteiligung Träger öffentl. Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB; HAz. 1531-2022

Nachtrag zur Gesamtstellungnahme

Sehr geehrte Frau Gurr,

hiermit erhalten Sie als Nachtrag zur Gesamtstellungnahme des Landkreises Vorpommern
Greifswald vom 08.08.2022 die Stellungnahme des SG Naturschutz, Bearbeiterin ist Frau Weißig,
Tel. 03834 8760 3266.
Ich möchte Sie bitten, diese bei der weiteren Bearbeitung des Vorhabens zu beachten.

Seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergeht zum o.
g. Vorhaben unter Beachtung und Berücksichtigung nachstehender Forderungen folgende
Stellungnahme:

Im Rahmen des aktuellen Verfahrensstandes (TöB — Beteiligung nach 4 Abs. 1 BauGB)
erfolgen seitens der UNB lediglich Hinweise zum Umfang der Umweltprüfung und noch
keine Aussagen zu konkreten Maßnahmen oder Untersuchungsergebnissen.

1. Umweltbericht
Es ist entsprechend § 2 Abs. 4 des BauGB für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 und § la in der Neufassung des Baugesetzbuches vom 23.09.04, in der jetzt gültigen
Fassung eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet
werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.
Die Gemeinde legt dazu für jeden Bauleitplan fest, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die
Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das,
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was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach
Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann.

Mit der Änderung des BauGB und des UVPG des Bundes ist ein zusätzliches Schutzgut zu
bewerten. Es handelt sich um das Schutzgut Fläche, welches losgelöst vom Schutzgut Boden zu
betrachten ist. -

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.

2. Belange des speziellen Artenschutzes

Die Zuständigkeit für Entscheidungen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG befindet sich seit dem 1 .7.2012
entsprechend § 6 des NatSchAG M-V in der jetzt gültigen Fassung bei den unteren
Naturschutzbehörden.

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG gelten folgende Arten als besonders geschützt:
• Arten der Anhänge A und B der EG-Verordnung 338/97
• Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie 92/43/EWG
• Europäische Vogelarten
• Tier und Pflanzarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind;

Streng geschützt sind laut § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG:
• Arten des Anhanges A der EG-Verordnung 338/97
• Arten des Anhanges IV der Richtlinie 92/43/EWG
• Tier und Pflanzenarten die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG
aufgeführt sind.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu
zerstören,

2.
wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören;
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert,

3.
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4.
wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung. Bei
Betroffenheit besonders oder streng geschützter Arten ist eine Ausnahme zu beantragen. Einer
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Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG dürfen die dort genannten Bestimmungen der EG
Vogelschutzrichtlinie und der FFH- Richtlinie nicht entgegenstehen.

Gemäß § 3 Nr. 5 Naturschutzausführungsgesetz M-V ist ab Juli 2012 der Vollzug der
Zugriffsverbote aus der artenschutzrechtlichen Regelzuständigkeit der oberen Naturschutzbehörde
ausgenommen und liegt daher bei der unteren Naturschutzbehörde.

Durch das Vorhaben können aufgrund Ihrer Planung artenschutzrechtliche Verbotsnormen berührt
sein. In diesem Fall stünden der Umsetzung Ihrer Planung zwingende Vollzugshindernisse
entgegen.
Aufgrund der Nutzung der Fläche als Acker ist von relativ geringen Konflikten auszugehen. Daher
könnte einer Potenzialanalyse zugestimmt werden. Allerdings wird eine Kartierung der Brutvögel
als auch der Rastvögel empfohlen.

Nähere Hinweise zum Fachbeitrag Artenschutz entnehmen Sie bitte den im Internet publizierten
Arbeitshilfen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie zu den
artensch utzrechtlichen Zugriffsverboten unter:

http://www.lung . mv-regierung .de/insite/cms/umweltlnatur/artenschutzlgesetzl_artenschutz.htm.

Insbesondere wird auf das Merkblatt für Artenschutz in der Bauleitplanung unter:

http:!/www.lung . mv-regierung .de/dateien/artenschutz_merkblatt_bauleitplanung. pdf
verwiesen.

Grundsätzlich wird im Rahmen der Minimierung der Betroffenheit empfohlen, die Bauarbeiten in
den Monaten Oktober bis März durchzuführen.

Im Rahmen des B-PIan Verfahrens sind potenzielle artenschutzrechtliche Konflikte zu klären.
Sofern eine umfangreiche Kartierung aus Zeitgründen ausgeschlossen wird, muss über eine
Potentialanalyse die Beeinträchtigung von Arten und Artengruppen betrachtet werden. Es ist
hierbei besonders auf das Tötungsverbot und Verbot zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und
Ruhestätten entsprechend § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG, einzugehen. Die Hauptkonflikte
sind bei den Amphibien, Reptilien und Avifauna (Brutvögel, Feldlerche) zu erwarten.
Entsprechende CEF Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Größe und Detaillierung zu begründen.

Der Bereich Fauna ist in einem separaten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) abzuarbeiten.
Konflikte sind darzustellen und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung vorzuschlagen.
Entsprechende Unterlagen sind zur Prüfung vorzulegen. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag
(AFB) muss die Betroffenheit der folgenden Artengruppen untersuchen: Avifauna, Reptilien,
Amphibien, Säugetiere, Käfer, Weichtiere und Pflanzen (Relevanzprüfung).

Eventuelle CEF-Maßnahmen sind vor Abschluss dWeißiges B-PIan-Verfahrens umzusetzen.

Bevor die artenschutzrechtlichen Konflikte nicht geklärt sind, ergeht vonseiten der unteren
Naturschutzbehörde keine abschließende Stellungnahme. Die artenschutzrechtlichen
Bestimmungen unterliegen nicht der gemeindlichen Abwägung.
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Der Geltungsbereich des Vorhabens liegt im 2km Radius eines Storchenhorstes und gilt dadurch
als essenzielle Nahrungsflächen für den Weißstorch. Darauf muss im weiteren Verfahren
besonders eingegangen werden. Ggf. muss die Fläche durch das Anlegen anderer
Grünlandflächen kompensiert werden.

3. Gesetzlicher Baumschutz
Gemäß § 18 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar
2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) sind alle Bäume mit einem Stammumfang von mehr als 100
Zentimetern (gemessen in 1,30 Meter Höhe vom Erdboden) gesetzlich geschützt.

Nach § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V sind die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen,
die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können,
verboten.

4. Gesetzlicher Biotopschutz
Um die gesetzlich geschützten Biotope ist ein Pufferstreifen von 20m einzuhalten. Nur unter dieser
Voraussetzung sind die Erhaltungsziele nach Vorgabe des § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V zu
gewährleisten.

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristischen
Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung folgender Biotope in
der Anlage 1 zu diesem Gesetz beschriebenen Ausprägung führen können, sind unzulässig.
Die untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn die
Beeinträchtigungen der Biotope ausgeglichen werden können oder die Maßnahme aus
überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig ist. Bei Ausnahmen, die aus
überwiegenden Gründen des Gemeinwohls notwendig sind, finden die Bestimmungen des § 15
Abs. 4bis 6 BNatSchG über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Anwendung.

Bei dem Biotoptyp (als PHX kartiert, östlich von ODS) handelt es sich augenscheinlich um den
Biotoptyp BLM (Mesophiles Laubgebüsch in der Ausprägung eines Brombeergebüsches als
Vegetationseinheit). Dieser Biotoptyp ist ab einer Flächengröße von 100m2 ein gesetzlich
geschütztes Biotop. Diese Größe ist im vorliegenden Fall überschritten. Deswegen ist das
gesetzlich geschützte Biotop zur Erhaltung festzusetzen. Wenn das Biotop entfernt werden soll,
müssen im Vorhinein die Verbände beteiligt werden und Maßnahmen zum Ersatz und Ausgleich
des Biotops festgesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Viktor Strich
Sachbearbeiter

Quellenangaben

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
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